
Wichtige Informationen (Bitte sorgfältig lesen!) 
 

Antrag auf Anmeldung zur pädagogischen Mittagsbetreuung 
Schuljahr 2023/24 – 2. HALBJAHR 

 
 

 Abgabe der Anträge bis spätestens Freitag, 02.02.2024 in der Verwaltung. 

 Ihr Antrag wird nach dessen Eingang bearbeitet.  

 Beginn der eigentlichen Betreuung ist Montag, 05.02.2024.                                          

 Falls eines Ihrer gewählten Angebote nicht mehr verfügbar sein sollte, erhalten 
Sie bis Freitagnachmittag, den 02.02.2024, eine Rückmeldung von uns. In allen 
anderen Fällen ist Ihr Kind in der gewünschten Betreuung bzw. AG. 

 Wir werden die Arbeitsbescheinigungen des 1. Halbjahres anerkennen. Sollten 
Sie Ihr Kind zum ersten Mal für die Betreuung anmelden, dann bitten wir um 
Vorlage der Arbeitsbescheinigungen der Erziehungsberechtigten.  
(siehe Homepage)  
Diese Bescheinigungen dann bitte zusammen mit dem vorliegenden Antrag 
abgeben.  

 Bitte achten Sie zudem darauf, den vorliegenden Antrag mit dem neuen 
Stundenplan Ihres Kindes für das 2. Halbjahr abzustimmen.   

 Ab diesem Halbjahr ist sowohl für das AG-Angebot „Kreativ“ als auch für 
jede einzelne Bunte AG ein zu zahlender Eigenanteil von 10€ für die 
halbjährliche Teilnahme erforderlich.                                                                                                                                                                                                                           
Wir bitten darum, den Betrag in bar bis spätestens 29.02.2024 bei der 
entsprechenden Betreuungskraft zu entrichten.  
Der Eingang wird dort per Beleg quittiert. 
 
Wir bitten Sie zudem folgendes zu beachten: 
 

 Bei den im Antrag angegebenen Betreuungszeiten handelt es sich um 
verbindliche Zeiten. Flexible Abholzeiten bzw. regelmäßiges früheres 
Abholen sind nicht erwünscht, da sie den Ablauf stören. Ausnahmen sind 
wichtige Termine, wie z.B. Arztbesuche, Behördengänge, familiäre Feiern o.ä. 
Bitte melden Sie Ihr Kind dann in der Verwaltung, durch Eintrag im 
Hausaufgabenheft bzw. bei den Betreuenden ab. 

 Bitte beachten Sie zudem die Neuregelung des Gesetzes zum Masernschutz ab 
dem 01.03.2020. D.h. Kinder ohne einen Nachweis bzgl. des 
Masernschutzes können nach dem regulären Unterricht nicht betreut 
werden. 

 

 

gez. 

Schulleitung 

 

 


